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ErwGr

Erwägungsgrund 148 - Sanktionen

1 Im Interesse einer konsequenteren Durchsetzung der Vorschriften dieser Verordnung sollten bei
Verstößen gegen diese Verordnung zusätzlich zu den geeigneten Maßnahmen, die die
Aufsichtsbehörde gemäß dieser Verordnung verhängt, oder an Stelle solcher Maßnahmen Sanktionen
einschließlich Geldbußen verhängt werden. 2 Im Falle eines geringfügigeren Verstoßes oder falls
voraussichtlich zu verhängende Geldbuße eine unverhältnismäßige Belastung für eine natürliche
Person bewirken würde, kann anstelle einer Geldbuße eine Verwarnung erteilt werden. 3 Folgendem
sollte jedoch gebührend Rechnung getragen werden: der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, dem
vorsätzlichen Charakter des Verstoßes, den Maßnahmen zur Minderung des entstandenen Schadens,
dem Grad der Verantwortlichkeit oder jeglichem früheren Verstoß, der Art und Weise, wie der Verstoß
der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, der Einhaltung der gegen den Verantwortlichen oder
Auftragsverarbeiter angeordneten Maßnahmen, der Einhaltung von Verhaltensregeln und jedem
anderen erschwerenden oder mildernden Umstand. 4 Für die Verhängung von Sanktionen
einschließlich Geldbußen sollte es angemessene Verfahrensgarantien geben, die den allgemeinen
Grundsätzen des Unionsrechts und der Charta, einschließlich des Rechts auf wirksamen Rechtsschutz
und ein faires Verfahren, entsprechen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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